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Landkreis Wolfenbüttel 
Die Landrätin 

Sitzungsvorlage 

 

Geschäftszeichen 
Ref.01-Nie 

Datum 
20.10.2016 

Vorlage-Nr. 
XVIII-0011/2016 
 

 

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit 

Kreistag öffentlich 14.11.2016 Entscheidung 

 
 

Betreff 

Vertretung des Landkreises Wolfenbüttel in Unternehmen und Einrichtungen;  
hier: Wahl von Vertreterinnen oder Vertretern in Gesellschafterversammlungen oder 
entsprechenden Organen 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Für die Gesellschafterversammlung oder ein der Gesellschafterversammlung entsprechendes Organ 
der Unternehmen oder Einrichtungen, an denen der Landkreis Wolfenbüttel beteiligt ist, wird für die 
Dauer der XVIII. Wahlperiode je eine Vertreterin oder ein Vertreter gewählt. 
 

 
 

 

Aufwand/Auszahlung i. € 
      

Produktkonto 
      

 Ergebnishaushalt 
 Finanzhaushalt 

Haushaltsjahr/e 
      

Mittel stehen 

 
 zur Verfügung  nicht zur   

      Verfügung 
 nur bereit i. H. v. Euro 

                          

Deckungsvorschlag 

      

 Mehrerträge/-einzahlungen bei 
            

 Minderaufwendungen/-auszahlungen bei   
            

   

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele: 

Präambel Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen  unterstützt    behindert 

 Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung  unterstützt    behindert 

Oberziel 1 Gesellschaftlicher Zusammenhalt  unterstützt    behindert 

Oberziel 2 Bildung und Kultur  unterstützt    behindert 

Oberziel 3 Arbeit und Wirtschaft  unterstützt    behindert 

Oberziel 4 Umwelt- und Klimaschutz  unterstützt    behindert 

Oberziel 5 Mobilität und Infrastruktur  unterstützt    behindert 
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Begründung: 
 
Gemäß § 138 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) sind 
Vertreterinnen oder Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung oder einem 
der Gesellschafterversammlung entsprechenden Organ von Eigengesellschaften oder von 5 
Unternehmen oder Einrichtungen, an denen der Landkreis beteiligt ist, vom Kreistag zu 
wählen. Sie haben die Interessen des Landkreises zu verfolgen und sind gleichzeitig an die 
Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses gebunden. Der Auftrag an sie kann 
jederzeit widerrufen werden. 
 10 
In der abgelaufenen Wahlperiode ist Landrätin Christiana Steinbrügge zur Vertreterin des 
Landkreises Wolfenbüttel in den Gesellschafterversammlungen oder entsprechenden 
Organen (Hauptversammlung, Mitgliederversammlung) der Unternehmen, an denen der 
Landkreis beteiligt ist, gewählt worden. Die Vertretung wurde stets vom 
Hauptverwaltungsbeamten oder einer von ihm beauftragten Person wahrgenommen. 15 
 
Die Wahl einer Vertreterin oder eines Vertreters in die Gesellschafterversammlung oder das 
entsprechende Organ kommt für die nachstehenden Unternehmen in Betracht, an denen der 
Landkreis Wolfenbüttel beteiligt ist. Das Wahlverfahren richtet sich nach § 67 NKomVG. 
 20 

Name des Unternehmens Grundkapital Anteil des Landkreises 

 
1. Avacon AG 
 

 
357,6 Mio. € 

 

 
16.261.553 € 

 
4,547 % 

 
2. E.ON SE 
 

 
2.001 Mio. € 

 
1.938.969 € 

 
0,0969 % 

 
3. uniper SE  
 

 
622,1 Mio. € 

 
329.470 € 

 

 
0,053 %  

 

 
4. Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH 
 

 
1.000.000 € 

 
418.000 € 

 
41,8 % 

 
5. Biokompost Goslar/Wolfenbüttel GmbH 
 

 
310.000 € 

 
139.500 € 

 
45 % 

 
6. ASS – Bildung und Arbeit GmbH 
 

 
26.250 € 

 
12.750 € 

 
48,57 % 

  
 
 

In Vertretung 
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Martin Hortig 
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